
Grundsätzliche Feststellungen 

2.1 Lage des Unternehmens 

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend, in unserer vorangestellten Berichterstattung zur' 

Beurteilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss, und im Lagebericht durch die gesetzlichen Ver

treter Stellung. 

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens 

ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. Hierzu 

gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie eine\ 

kritische Würdigung der zugrunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen. Unsere Be

richtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben. 

Insbesondere g,ehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung 

der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Aus

druck gefunden haben. 

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die unmittelbar 

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebe• 

richt sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungsunterlagen, Planungsrechnungen, wichtige Verträge, Proto

kolle und Berichterstattungen an die für die Überwachung Verantwortlichen, die wir im Rahmen unserer Prü· 

fung herangezogen haben. 

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch 

die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend. 

Der Jahresabschluss ist gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund· 

satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufzustellen, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 

Gegebenheiten entgegenstehen. 

Die gesetzlichen Vertreter haben eine Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit vorzunehmen. 

Eine detaillierte Analyse der gesetzlichen Vertreter liegt diesbezüglich nicht vor. 

Dies hindert uns als Abschlussprüfer jedoch nicht daran, den Schluss zu ziehen, ob die Anwendung des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit angemessen ist. Da das Unter· 

nehmen in der Vergangenheit nachhaltige Gewinne erzielt hat, leicht auf finanzielle Mittel zurückgreifen kann 

und keine bilanzielle Überschuldung droht, konnten die gesetzlichen Vertreter ihre Beurteilung ohne eine 

detaillierte Analyse vornehmen. 



Finanzwirtschaftliche, betriebliche oder sonstige Gegebenheiten können einzeln oder insgesamt bedeutsame 

Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen. Die Be

deutung solcher Ereignisse oder Gegebenheiten kann jedoch oft durch andere Faktoren eingegrenzt werden. 

Eine Bilanzierung unter Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens

tätigkeit ist dann unangemessen, wenn die gesetzlichen Vertreter gezwungen sind oder wenn die Entschei

dung getroffen wurde, das gesamte Unternehmen zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen. 

Als Abschlussprüfer haben wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu ziehen 

sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, zu einer Schlussfolgerung zu kommen, ob eine 

wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 

Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 

Die Beurteilung der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzung der Fähigkeit des Unter

nehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit erstreckt sich u.a. auf den von den gesetzlichen Ver

tretern verfolgten Prozess, die ihrer Einschätzung zugrundeliegenden Annahmen, ihre Pläne für zukünftige 

Maßnahmen und ob diese Pläne unter den gegebenen Umständen durchführbar sind. 

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft 

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte: 

Der Geschäftsverlauf war im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass die Flugbetriebsanlage durch die 

Befestigung und Verbreiterung des Taxiway zum Hangar 2 verbessert wurde. Die Investition wurde vom Land 

Sachsen-Anhalt zu 50 v. H. bezuschusst. 

Das negative Ergebnis ist im Wesentlichen aufgrund von hoheh Abschreibungen des Anlagevermögens und 

geringeren Umsatzerlösen zustande gekommen. 

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft 

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Flughafen Magdeburg GmbH im Lagebericht basiert 

auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen: 

Schwerpunkt des Geschäftes der Flughafen Magdeburg GmbH ist Weiterentwicklung und Verpachtung des 

Flugplatzes. 

Die Umsatzprognose der Geschäftsführung basiert auf den gültigen Pachtverträgen. 


